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aus nicht bewirtschaften kann. 
 

• Der Viehfütterer am Maierhof, ein Waise aus 
Vierting, hat geheiratet, wird sein Jahr aber noch 
abdienen. 
 

• Die Kapuziner von Wels bitten die Herrschaft um 
etwas Schmalz. 
 

• Der alte Reitweg der Herrschaft Tolleth nach 
Grieskirchen ist teilweise durch die Trattnach 
beschädigt, teils durch Untertanen der 
Herrschaften Tolleth und Parz verstellt worden. 
Der Pfleger will ihn mit Einverständnis der 
Herrschaft wieder öffnen 
 

• Der Pfleger legt eine Aufstellung über das 
vorhandene Getreide vor ( WRVS ) 

 
18.12.1642 Wenzel Reichard von Sprinzenstein überlässt dem 

Bleicher Thomas Höffer die Bleiche zu Tolleth unter 
folgenden Bedingungen: 

 

• Wenzel Reichard verpachtet Höffer die Bleiche 
samt Haus, den Stampf und die Mang von 1643-
1646. Als Bürgen treten Wolf Schindlmayr auf der 
Steinreith und Wilhelm Fellner auf dem 
Thallergut, Tollether Untertanen in der Pfarre 
Grieskirchen, auf. 
 

• Der Bleicher erhält wie seine Vorgänger 1 Farth 
Ried- und 1 Farth Haberstroh für sein Vieh.  
 

• Das Vieh darf neben dem Hofvieh auf die Weide 
getrieben werden.  
 

• Der Bleicher darf auch das Gras auf der Bleiche 
nutzen. 
 

• Der Bleicher muss darauf achten, dass durch sein 
Vieh und seine Schweine der Herrschaft kein 
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